Merkblatt für öffentliche Einzelanlässe mit Wirtetätigkeit
Die Durchführung eines Einzelanlasses mit Wirtetätigkeit (z.B. Vereinsanlass) ist mindestens 10 Tage vor dem Anlass der Gemeindekanzlei zu melden.

Der Ausschank von alkoholhaltigen Getränken inklusive Spirituosen sowie warmen und kalten Speisen ist gestattet. Der Beizug einer Person mit Fähigkeitsausweis ist nicht erforderlich. Es müssen mindestens zwei alkoholfreie Getränke, die billiger sind als das billigste alkoholhaltige Getränk, angeboten werden.

An Jugendliche unter 16 Jahren und an angetrunkene Personen ist der Verkauf von alkoholhaltigen Getränken verboten. Ebenso verboten ist der Verkauf von gebrannten Wassern und Spirituosen  an Jugendliche unter 18 Jahren. Die Preise für Speisen und Getränke sind anzuschlagen (z.B. Speisekarte). Bei Fleischspeisen ist das Herkunftsland des Fleisches und bei Spirituosen die Menge und der Alkoholgehalt anzugeben. Den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes ist die notwendige Beachtung zu schenken.

Die Öffnungszeiten gemäss Gastgewerbegesetz sind einzuhalten:

Sonntag
07.00 - 00.15 Uhr

Montag - Donnerstag
05.00 - 00.15 Uhr

Freitag und Samstag
05.00 - 02.00 Uhr

Für verlängerte Öffnungszeiten ist mindestens 10 Tage vor dem Anlass bei der Gemeindekanzlei ein Gesuch um Verlängerung einzureichen. 

Für Tanz, musikalische und andere Darbietungen ist keine Bewilligung erforderlich. Für Tombola-, Lotto- und ähnliche Veranstaltungen ist die Bewilligung beim Bezirksamt Baden einzuholen.

Die für die Veranstaltung verantwortliche Person ist für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. 

